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Blatt 1

Auftrag und Auftragsdurchfiihrung

Der Vorstand des Vereins

automotiveland.nrw e.V.

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 zu erstellen.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften sowie
gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen erstellt.

Die dafiir erforderlichen Arbeiten wurden unter der Leitung von Herrn Carsten Scheel, Steuerberater, in
unserem Biro in Wuppertal durchgefihrt.

Alle erbetenen Auskiinfte wurden bereitwillig erteilt. Als Auskunftsperson standen der Geschéftsfihrer oder
von ihm benannte Personen zur Verfiigung.

Eine berufstibliche Vollstdndigkeitserklarung haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

Der Durchfihrung des Auftrages liegen - auch im Verhdltnis zu Dritten - die ,Allgemeinen
Auftragsbedingungen flir Wirtschaftspriffer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften" des IDW-Verlages,
Dusseldorf, in der Fassung vom 01. Januar 2024 zugrunde. Sie sind als Anlage diesem Jahresabschluss
beigefiigt.



Blatt 2

Schlussbemerkung und Bescheinigung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 wurde von uns auf der Grundlage der von uns gefiihrten
Biicher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskunfte der Auftraggeberin

automotiveland.nrw e.V.

erstellt. Eine Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens
war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Wauppertal, den 28. April 2026

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Steuerberatun%esellschaﬁ

Corsten Scheel

Carsten Scheel
06.05.2026 09:54:08 [UTC+2L
Carsten Scheel

Steuerberater



Bilanz zum 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Blatt 3

Solingen
AKTIVA PASSIVA
Geschéftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermdgen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen )
I. Gewinnvortrag 90.844,83 197.164,23
1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschaftsausstattung 6.00 6.00 II. Jahresfehlbetrag 1.852,99 106.319,40
Summe Anlagevermégen 6,00 6,00 Summe Eigenkapital 88.991,84  90.844,83
B. Umlaufvermogen B. Ruckstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermo- 1. sonstige Rickstellungen 2.650,00 15.911,38
gensgegenstande o )
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Vermodgensgegenstande 10.520,00  58.135,09 . ) )
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
Il. Kassenbestand, Bundesbankgut- und Leistungen 1.088,05 1.637,07
haben, Guthaben bei Kreditinstituten 2. sonstige Verbindlichkeiten 4.002,30 4.667,15
und Schecks 85.978,09 54.919,34 5.090,35 6.304.22
Summe Umlaufvermégen 96.498,09 113.054,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 228,10 0,00
96.732,19 113.060,43 96.732,19 113.060,43




Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Solingen

1. Umsatzerlése
2. Gesamtleistung

3. sonstige betriebliche Ertrage
a) Ertrage aus der Auflosung von Rickstellungen
b) Ubrige sonstige betriebliche Ertrage

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur bezogene Leistungen

5. Personalaufwand
a) Lohne und Gehélter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersver-

sorgung und fir Unterstitzung

6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten
b) Versicherungen, Beitrdge und Abgaben
¢) Reparaturen und Instandhaltungen
d) Werbe- und Reisekosten
e) verschiedene betriebliche Kosten
f) Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Ergebnis nach Steuern

8. Jahresfehlbetrag

EUR

13.261,38

92.680,19

261.498,78

61.783,90

8.131,68
2.175,58
5.337,00
14.113,80
20.332,86

2.427,15

Blatt 4

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR
275.631,99 305.606,30
275.631,99 305.606,30
192,57

83.959,81

105.941,57 84.152,38
7.625,80 23.800,00
296.850,54

66.477,82

323.282,68 363.328,36
19.350,16

1.406,24

5.419,80

56.501,22

26.272,30

0,00

52.518,07 108.949,72
1.852,99- 106.319,40-
1.852,99 106.319,40




Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Solingen

AKTIVA

Konto

410

1500
1501
1507
1611
1742

1000
1200

980

Bezeichnung

andere Anlagen, Betriebs- und Geschéfts-
ausstattung
Geschéftsausstattung

sonstige Vermodgensgegenstande
Forderung Landeshauptkasse NRW
Sonstige Vermoégensgegenstande (b.1 J)
Forderungen gegen Mitglieder

RK Vorschuss Vogelskamp
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks
Kasse

Stadtsparkasse Solingen ...8628

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzung

EUR

0,00
8.020,00
2.500,00

0,00

0,00

419,15

85.558,94

Blatt 5

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR

6,00 6,00
22.898,29

8.020,00

27.000,00

188,20

28,60

10.520,00 58.135,09
831,65

54.087,69

85.978,09 54.919,34
228,10 0,00
96.732,19 113.060,43




Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Solingen

PASSIVA

Konto

860

965
977

1600

1700
1730
1740
1741

Bezeichnung

Gewinnvortrag
Gewinnvortrag vor Verwendung

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag

sonstige Ruckstellungen
Ruckstellungen fir Personalkosten
Ruckstellungen fur Abschluss u. Prufung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.

sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten
Kreditkartenabrechnung
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

EUR

0,00

2.650,00

0,00
382,85
0,00

3.619,45

Blatt 6

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR
90.844,83 197.164,23
1.852,99 106.319,40
13.261,38

2.650,00

2.650,00 15.911,38
1.088,05 1.637,07
415,68

309,07

745,78

3.196,62

4.002,30 4.667,15
96.732,19 113.060,43




Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Solingen

Konto

8200
8210

2735

2700
2705
2731
2749

3100
3109

4110
4190
4194

4130
4138

4210
4240
4250
4260

4360
4380
4390

4805
4806

Ubertrag

Bezeichnung

Umsatzerlose
Erlose
erhaltene Zuschiisse

Ertrége aus der Auflosung von Rickstellun-
gen
Ertrage Auflésung von Rickstellungen

Ubrige sonstige betriebliche Ertrage
Sonstige Ertrége betriebs/periodenfremd
Mitgliedsbeitrage

Ertrdge aus Herabsetzung EWB auf Ford
Erstattungen AufwendungsausgleichsG LFZ

Aufwendungen fur bezogene Leistungen
Fremdleistungen
Fremdleistungen Personal

Léhne und Gehalter

Loéhne und Gehalter
Aushilfsléhne

Pauschale Steuer fur Minijobber

soziale Abgaben und Aufwendungen fur
Altersversorgung und fur Unterstiitzung
Gesetzliche Sozialaufwendungen

Beitrage zur Berufsgenossenschaft

Raumkosten

Miete, unbewegliche Wirtschaftsguter
Gas, Strom, Wasser

Reinigung

Instandhaltung betrieblicher R&ume

Versicherungen, Beitrage und Abgaben
Versicherungen

Beitrage

Sonstige Abgaben

Reparaturen und Instandhaltungen
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA
Wartungskosten fir Hard- und Software

Blatt 7

Geschéftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
2.008,35 0,00
273.623,64 305.606,30
275.631,99 305.606,30

13.261,38 192,57

1.453,16 1.424,35
76.900,00 74.400,00
0,00 1.875,00
14.327,03 6.260,46
92.680,19 83.959,81

1.675,80 0,00
5.950,00 23.800,00
7.625,80 23.800,00

254.278,82 287.046,30
6.994,00 9.612,00
225,96 192,24
261.498,78 296.850,54

60.540,63 65.210,74
1.243,27 1.267,08
61.783,90 66.477,82

8.120,40 19.056,74
47,72- 223,19
59,00 0,00
0,00 70,23
8.131,68 19.350,16

1.515,58 1.387,21
660,00 0,00
0,00 19,03
2.175,58 1.406,24

130,00 0,00
5.207,00 5.419,80
5.337,00 5.419,80

35.020,82 23.545,88-



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

automotiveland.nrw e.V.

Solingen

Konto

Ubertrag

4600
4605
4640
4650
4653
4654
4660

4900
4910
4920
4925
4930
4940
4945
4946
4950
4955
4957
4960
4964
4970
4980

2020

Bezeichnung

Werbe- und Reisekosten
Werbekosten

Streuartikel
Représentations-/Veranst.-kosten
Bewirtungskosten

Aufmerksamkeiten

Nicht abzugsfahige Bewirtungskosten
Reisekosten Arbeithehmer

verschiedene betriebliche Kosten
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Porto

Telefon

Internetkosten

Birobedarf
Zeitschrift./Bucher/dig.Medien(Fachlit.)
Fortbildungskosten

Freiwillige Sozialleistungen

Rechts- und Beratungskosten
Buchflhrungskosten

Abschluss- und Prifungskosten

Mieten fur Einrichtungen bewegliche WG
Aufwendungen fir Lizenzen, Konzessionen
Nebenkosten des Geldverkehrs
Sachkosten BSW

Ubrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Periodenfremde Aufwendungen

Jahresfehlbetrag

EUR

168,80
0,00
8.780,24
433,09
99,07
185,61

4.446,99

839,52
298,19
2.995,32
2.073,09
316,94
180,83
0,00
31,00
0,00
6.493,78
2.567,43
2.922,58
1.478,00
136,18

0,00

Blatt 8

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR

35.020,82 23.545,88-

11.404,39

327,93

20.006,49

670,53

0,00

287,37

23.804,51

14.113,80 56.501,22

116,76
312,55
3.615,90
1.123,26
1.591,01
180,83
1.516,30
36,26
8.719,41
2.900,11
2.650,00
1.560,00
1.695,70
192,31
61,90
20.332,86 26.272,30

2.427,15 0,00

1.852,99 106.319,40
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspruferinnen, Wirtschaftsprufer und
Wirtschaftsprufungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer* genannt) und
ihren Auftraggebern Gber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrédge, soweit nicht etwas
anderes ausdricklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegentber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsaustibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfuhrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung ausléandischen Rechts bedarf — aufer bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fur die Ausflihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Ubermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fiir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrdge auf eigene
Rechnung zu Gbernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhéltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maflgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind

ETL Prifung & Beratung | 4342461 | 550

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auf3erhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszlige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information (iber das Tatigwerden
des Wirtschaftspriifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfiillung kann er die Vergltung mindern oder vom Vertrag zurlick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurlcktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méangel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach Mafgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, liber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemafl § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenliber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.

50341
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Ruicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
rlickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberhrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Prifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepruften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollsténdig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprufer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Téatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieRlich E-Bilanzen, fiir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprufungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veroffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.
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(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beraterverglitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverauflerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erflillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusétzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprufer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebliihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Verglitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhé&ngig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréaftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.
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Mit Aufbereitung der Jahresabschluss-Auswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ (Einführung voraussichtlich ab April 2018) zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.



Die Erzeugung eines XML-Datensatzes aktivieren Sie im Dialog „Ausgeben-Jahresabschluss“ in den Eigenschaften unter „Umfang und Varianten“.
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